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4. 2025/0057/SE - S20E - Abfall

5. Verordnung zur Änderung der Verordnung (2021:1002) über Gebühren für die Vermüllung

6. Einwegkunststoffprodukte
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8. Die Verordnung sieht vor, dass Hersteller von Einwegkunststoffprodukten eine Vermüllungsgebühr zahlen müssen, um
die Kosten für die Reinigung von Abfällen aus ihren Produkten zu decken (§ 8).

9. Ziel der Verordnungen ist es, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, die durch Einwegprodukte im
Außenbereich verursacht werden, wobei die Erzeuger die finanzielle Verantwortung für die Bewirtschaftung von Abfällen
und für die Bereitstellung von Informationen über Vermüllung übernehmen. Die Verordnungen sind Teil der schwedischen
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Verringerung
der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt. Die Richtlinie verpflichtet die Hersteller von
Einwegkunststoffprodukten, um das Ziel der Richtlinie zu erreichen, die Kosten für die Reinigung, den Transport und die
Behandlung von Abfällen aus diesen Produkten zu decken (Artikel 8 Absätze 2 bis 4).

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e): Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2024/0087/SE

11. Nein

12.

13. Nein

14. Ja

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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